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RS OGH 1993/11/24 3Ob549/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1993

Norm

ABGB §897

ABGB §921

ABGB §1295 IIf7

Rechtssatz

Eine Vertragspartei darf sich auf einen genehmigungsp2ichtigen Vertrag gar nicht einlassen, wenn sie schon bei

Vertragsabschluß erkennen kann, daß eine Aussicht auf behördliche Genehmigung von vornherein nicht bestehen und

sie schon aus diesem Grund nicht in der Lage sein wird, die vertraglich bedungene Leistung zu erbringen.
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